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§ 30 00. LWO

04. LWO - O6. Landtagswahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Die Landeswahlbehorde hat jeder wahlwerbenden Partei einen fir alle Wahlkreise verbindlichen Listenplatz gemaf
Abs. 2 bis 4 zuzuweisen und diesen auf dem Kreiswahlvorschlag zu vermerken.

(2) Die Reihenfolge der Parteien, die im zuletzt gewahlten Landtag vertreten waren, hat sich nach der Anzahl der
Mandate, die die Parteien bei der letzten Landtagswahl im ganzen Landesgebiet erreicht haben, zu richten. Ist die Zahl
der Mandate gleich, bestimmt sich die Reihenfolge nach der bei der letzten Landtagswahl ermittelten Gesamtsumme
der Parteistimmen; sind auch diese gleich, entscheidet der Landeswahlleiter durch das Los, das von einem Zeugen im
Beisein der Einbringer zu ziehen ist. 8 14 Abs. 6 gilt sinngemaR. (Anm: LGBI. Nr. 27/2009)

(3) Im AnschluB an die nach Abs. 2 gereihten Parteien sind jene Parteien anzufihren, die sich in allen Wahlkreisen an
der Wahlbewerbung beteiligen. Zunachst sind dabei jene Parteien anzufuihren, die unter derselben Bezeichnung im
Nationalrat vertreten sind; ihre Reihenfolge richtet sich nach der Anzahl der von ihnen bei der letzten Nationalratswahl
in Oberdsterreich erreichten Stimmen. Die Reihenfolge der Ubrigen Parteien ergibt sich aus dem Zeitpunkt des
Einlangens der Kreiswahlvorschlage (8 28 Abs. 1). Haben Parteien, die unter derselben Bezeichnung im Nationalrat
vertreten sind, bei der letzten Nationalratswahl in Oberdsterreich dieselbe Anzahl an Stimmen erreicht oder haben
sonstige Parteien ihre Wahlvorschlage zum gleichen Zeitpunkt eingebracht, entscheidet tGber deren Reihenfolge der
Landeswahlleiter durch das Los, das von einem Zeugen im Beisein der Einbringer zu ziehen ist. (Anm: LGBI.Nr. 93/2020)

(4) Im AnschluB an die nach Abs. 3 gereihten Parteien sind die anderen wahlwerbenden Parteien anzufuhren. lhre
Reihenfolge ergibt sich aus der Anzahl der Wahlkreise, in denen sie sich an der Wahlbewerbung beteiligen. Dabei ist
jeweils eine Partei, die sich in mehr Wahlkreisen als eine andere Partei an der Wahlbewerbung beteiligt, vor dieser zu
reihen. Beteiligen sich mehrere Parteien in gleich vielen Wahlkreisen an der Wahlbewerbung, ergibt sich die
Reihenfolge aus dem Zeitpunkt des Einlangens der Kreiswahlvorschlage (8§ 28 Abs. 1); ist auch dieser gleich, entscheidet
das Los gemal? Abs. 3.

In Kraft seit 30.10.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lwo/paragraf/14
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=27/2009&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lwo/paragraf/28
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=93/2020&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lwo/paragraf/28
file:///

	§ 30 Oö. LWO
	Oö. LWO - Oö. Landtagswahlordnung


